
DemosthenischeStudien.

ur.
(Aorist und Imperfekt.)

Eine Schwierigkeit, die mit keiner anderen weller an häu
figem Vorkommen noch an zähem Widerstreben zu vergleichen
ist, bildet im Griechischen der Aorist in seinem Verhältniss zum
Präsens und Imperfektum. Man hat ja läl1gst, und (lies unter
Führung der alten Grammatiker selbst, die untersclleidende Be
deutung dieses Verbalstammes erkannt, aber doch nicht so er
kannt, dass sich aus der Erkenntniss ein Sprachgefühl entwickelt
hätte. Ganz im Gegentheil, wenn einmal die Handschriften eines
Autors, was häufig genug vorkommt, zwischen AaflßaVElV und
Aaß€'i:v, A€irr€lV und AlTf€tV schwanken: der Herausgeber wird
meistentheils es bequemer nnd sicherer finden, die Handschriften
entscheiden zu lassen, als selbst die Verantwortung ftir eine Ent·
scheidung zu übernehmen. Ich glaube nun znmal bei
AElrr€1V oder AlTfetv bietet dies Verfahren I,eine grössere Sichel'
heit das Richtige zu treffen, als wenn jemand statt dessen Knöpfe
zählen wollte. Was soll man aber vollends sagen, wenn ein
tUchtiger Philologe wie O. Riemann 1 sioh eigens hinsetzt die
Saohe zu untersuchen, an einem Stüoke des platonischen Gorgias,
und dabei zu einem solohen Ergebnisse kommt wie das der Fall
ist? Nämlich zu dem Ergebnisse, dass an einer ganz beträcht
lichen Anzahl von Stellen zwischen Aorist und Präsens bzw. I1l11)!~r·

fektum kein Unterschied, oder sogar das nioht gebrauchte Tempus
richtiger zu sein scheine. Dies sollte ich meinen,
einlenchtend falsch; also muss an den Grundlagen oder an der
Auffassung der einzelnen Stellen etwas falsch sein. Wir können
nachher hierauf zUliickkQmmen; zunächst will ich an Demosthenes
meinerseits aufzuzeigen versuchen, welcher Alt die Schwierigkeiten
sind, und wie ich ihnen begegnen zu können glaube.

1 O. Riemann, La question de I'aoriste grec, in
Graux p. 585-59 9.

Melanges
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In der Rede gegen Euergos (XLVII), die zwar nicht De·
mosthenes, aber doch ein gleichzeitiger Sachwalter geschrieben
hat; handelt es sioh um ein angeblich statt.gehabtes Anerbieten

Proldesis -, eine Sklavin zur auszuliefern, und
zwar wird darüber in aller Breite und mit unleidlichen Wieder
holungen geredet, was indess für meinen Zweck sehr passt.
Gleich § 5 heisst es: OUK ~8ÜnK-U(H ltupubo{)vut Tf]V av
8pwltov, ilv /-l€,..W.pTUpnKU<H ltpOKaA€<Yu<Y8at .. ltllpahthoval
ETOI/-lOV €lVIlI eEoQll1/-l0V, ~tiouv h' EIW lTapaAal-lßav€lv
KTt. Dann 6: ax€Mv Ilev ouv /-l0l Kal aUTol OlloAoTOuatV •.
EeEA€1V /AE 1t a. pa. Aa.1l ßa V€ 1v Tf]V av8pwltov, e€oq:rrl/-l0V he
ava.ßaAA€a8a.l KEAEUEtV, he OUK t6ÜBV. nv bE tlW
/lE.V ~tiwall lta.paAaIlßaV€tV, e€oqnlll0C;; h€ ltPOUKa.At<YllTO
ltapa.bO{)Vllt, WC;; oihoi tpaaiV, •.•.•• E/Aa.pTUpl,crav b€ 01 Ilap
TUP€C;; Oi'iTOI WC;; E8€A01 1t a. pabo {) V a. t e€otpfll-l0C;; KalltpOKAll<YlV
ltpOKaAOlTO u. s. f. Das ist doch wirklich ein hübsches Durch
einander von ltpoKaAEla8Ct1 und .. -€<Yaa6111, atlO{)v und atlWalll,
rrllpllhlhOvlll und rrapllhouvlll u. s. w. i es könnte leicht jemand
sagen: hier scheint kein Untcrschicd zu sein. Wir wollen uns
indess liebei' bei diesem Scheine nicht beruhigen, und zunächst
über ltapablbOvul bOUVlll und rrllpaAU/lßaV€lV - Auß€iv unter
suchen. Der Sprecher also ficht ein Zeugniss an, nach welchem
ihm Theophemos, sein Gegner in dem ursprünglichen Streite, be
hufs der Ernrittelung des Thatbestandes, wer die Schlägerei an
gefangen, eine Sklavin zur Folterung habe ausliefern wollen,
während der Sprecher die Annahme verweigert habe. Er sagt
dagegen, dass er selbst die Auslieferung verlangt, der Gegner sie
nicht habe wollen. Nun lesen wir also zunächst OUK
118EAf]Kaa! rrapabouval, mit Bezug auf den dadurch zu führen
den Beweis für die Wahrheit des Zeugnisses (ßEßau..ual:XvTaC;; Aor.),
durch welchen dieser Prozess vermieden wordcn wäre; wir be
greifen, dass hier das Tempus der Vollendung steht, weil erst
aus der vollendeten Handlung die Folge hervorgeht. Wenn nun
folgt ltapa.b!MvCt1 €TOl/AOV dvn!, aus dem Sinne der Zeugen, und
lltlOUV eTw rrapnAa.IlßaVEtv, aus dem Sinne des Sprechers, so ist
der Infin. Imperf. von der res infecta wirklich am Platze; denn
(He thatsächliche Nichtvollendung (weil der Andre nioht wollte)
liegt dabei in Gedanken. Weiter § 6: die Gegner geben selbst
zu l8€AEIV /l€ lta.pllAa/lßavEiV 'nlv av8pwrrov, eeoqJTJ/lov bE: ava
ßaAA€aaCt1 KEAEU€1V. In diesem Zusammenhange ist das Imper
fekt richtig. Dann: llV b' Elw /lEv lltlwaa rrapa Aa J.l ßa V€t V
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- ebenso? -', 0EOq:nWOC;; bE TIpouJ<aAE<J(j:ro TI a pabo il Vat, w<;
OUTOl cpU<JL, TO bE <JWjlU oubd<; dbe TIUpov: hier wird offenbar
auf die Vollendung der Auslieferung Bezug genommen, indem der
Sprecher alsbald entgegenhält, dass die Sklavin nie zur Stelle
gewesen sei, so dass sie auoh nie wirklich ausgeliefert werden
konnte. Ebenso dann in demselben Satze €/lapTUpn<JctV w<; €ee
AOL mlpct b 0 UVct 1. - § 7 TIctpa 00 UvaL in demselben Zusammen
hange wie § 5; desgleichen § 9 dreimal; ich kann die Stellen flicht
aUe ausschreiben. § 10 €IJ.OU atlOUVTo<;; TIctpctActlJ.ßavELv
Kctl TOUTWV 00 TIPO<JTIOLOUjlEVWV, wie § 5 res infecta. Es geht
fort: aAAa AOl4J IlEV llapTupOUVTWV Ta IjJEubfl, €P"f4J bE ou TIapa
b1bOVTWV Tflvav8pwTIov' EU lap ryoE<Jav on KT€. Weshalb nicht
mXpctMVTWV? Wohl nicht wegen der Wiederholung (jedesma1'),
sondern weil das consilium der Gegner dargelegt wird; iiberall
nämlich, wo es auf das consilium und die Handlungsweise an
kommt, nicht auf den Erfolg, muss das Imperfektum (bzw. Prä
sens) stehen. Dies zeigt sich gleich wieder § 11: or1 IlEV TOlVUV
TIOnaKL<;; npoKaAE<JuIJ.EV4J Kal atLOUVTl 1t'(1.paAaßElv T11V !Xv
OpWTIOV oUbEl<;; TIapebtbou TIupaboilvcn i1ßEÄE), IJ.EJ.lUPTUpll
Tm ulJ.iv. Der Sprecher aber setzt in diesem abschliessenden
Satze nunmehr TIapuAaßEiv: 13 I' hat das thatsächliche Zustande
kommen der Uebergabe gewollt, und das Seinige gethan. - Das.
mxpabLbOval und § 12 nupablbqi ist geradezu tibergeben w i]],
nach dem bekannten Gebrauche. - § 13: sie haben ferner be
zeugt, Theoph. habe einen Aufschub verlangt, tva 1101 TIupabolll
T11V av6pwTIov. Mit Recht Aorist: damit die Saolle wirklich ge
schehen könne; in demselben Zusammenhange bleibt das. TIapa
bouvm und 14 'tva TIapaoqi. 14 vuv OE <JE aUTOV IlEllapTup~

Ka<J1V W 0EOCPl1lJ.€ ~e€AElV rrapaoLbOva1 TijV aVepWTIOV, KUI EIJ.E
J.lfl 6eA€LV TIUpuAaßEiv. Das TIupaolbOval, sage11 sie, blieb res
infeeta, weil das TIapaAaßEiv nielJt erfolgte. - Ueber TIup€MbouC;
§ 15 ist nichts neues zu sagen; am Scl1luss das. IjJEubEi<;; J.lUp
TUPUc; TIapm:rx6~EvO<;; w<; eSEAwv TIapaoouv(u. Auch dieser
Aorist begreift sich: durch den scheinbar gefiihrten Nac11weis,
dass Theoph. das Seinige für das Zustandekommen gethan, hat
derselbe den ursprünglichen Prozess gewonnen. § 16 IJ.UpTU
pla~ w<;; ~eEAE<;; mxpablbOvUl. Das Zeugniss wird hier so zu sagen
citirt; in demselben aber stand gewiss TIapaolbOvUl von der res
infecta. Vgl. Neaer. 124 in einer erhaltenen Proklesis: ET011l0<;
wv TIupaAallßu"€LV, gleiohwie weiterhin das. acpIlJTa<J6m ~S€AOV

und aTIoTlv€LV (nämlioh ~eEAOV), und in der Proklesis c. Steph.
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I 61 ~Y hOlIJO<;; TpUlpElV. § 17 w~ €tOlIJO<;; et1n rrapaoouval:
nothwenclig, denn es ist }Jier vom ßa<Jav(ZHv die Rede, wofür daB
vollbrachte rrapao. ist. Dann noclllllala das.: oöbErrw
Kal VUV TOAIJ4 rrapaoouvat (vgl. 5): die thatsächliche Uebergabe
ist immer noch nicht erfolgt. - Der Sprecher verlässt nun jetzt.
den Gegenstand, kommt aber spiiternooh mehrmals darauf zurücl,.
§ 35 TallTllV ~v IJE/lapTUpJ1KaOW 011TOI rrpOKaA€<Ja<J€lcu TOV 0. rra
paboDv(u, E'fW OE •. ou OUVCt/.H:U rrapaAaßEtv, 'lv' U/-IEl<; T~V aAn
8€Uxv rrUefj<JeE, orroTEpo<;; XEtpWV &biKWV. Dieser Zusatz
erklärt rrap\Xuouval; naoh Mva/-lal konnte so wie 80 nicht.s als
Aorist folgen (vgl. 40). § 39, 47 und 78 rmpabtMval wie
1G; 40 rrapaM>ou<JIV EOEAOU<Jl rrupaboOval wie 11; Mi rrupa
oouvm wie 15; 47 ouoallou rrupublMvTO~ wieder wie 11; desgl.
7!l ou rrapaolOOvTwV.

Es mochte nun jemand meinen, dass diese Erklärungen fUr
den Aorist bzw. das Imperfektum doch guten Theils recht subtil
seien, und dass sic11 aus allem Vorstehenden wenig von aUge
meiner Einsicht in das Wesen dieser Formen gewinnen lasse. Die
Subtilität nun ist kein l!'ehler; wenigstens aber hoffentlich nicht
111 ein l!'ehlel'; allgemeine Sätze können allerdings wohl
aus diesen Beispielen abgezogen werden. Ich möchte ihrer zwei
aufstellen:

1) Bei Anerbietul1gen, auf die man die Antwort des An
deren abwartet, stellt Infin. der unvollendeten Zeitform für die
Handlungen, zu denen man sioh erbietet, indem die Vollendung
derselben nicht vor erfolgter Zustimmung des Andern in Betracht
gezogen werden kann.

2) Die Formen der unvollendeten Aktion, einschliesslich des
Indik. Präs., driioken nicht nur, wie bekannt, den conatus aus,
sondern auch die HandlunghinsichtIicll ihrer Qualität und ihrer
Motive, während beim Aorist nichts als Vollendung und Erfolg
bezeichnet ist.

Wir können auf diesen Grundlagen nachher weiter bauen und
weitere hinzufUgen ; zunächst aber müssen wir auf die Rede gegen

wieder zurückkommen, weil über Tj8€A€, rrpOUKUA€lTO,
rrpouKcxAE<JaTo u. s. w., was in denselben Stellen vorkam, noch
nichts gesagt ist.

Im ganzen nun muss es sich auoh mit diesen Verben ähn
lich verhalten. MEIlUpTUPTtKa<Jl rrpOKaAE<Ja<Jeat (5), rrpouKaAE
(JUTO rrcxpcxoouVUl (6), €lpu<Jav rrpoKaAE<Ju<JOa.l (7), ä lpa<Jl rrpo
KClAE<JMem (11), lplJS rrpoKaAE<JMOcxl (15), KCXearr€p rrpouKaAE<Jw
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(17), ~l€IJIXpTUPI1KaCn rrpOKaAEl1IXl16at (35), €qml1av rrpOl<lXAEl1a
l19at (40) i ferner lllit Bezug auf das Verfahren des Sprechers
rroAMK1C;; ElJoD rrpOKaX€l1aIJEVOU Kat EEalTl1l1aVTOC;; (10 u. 17),
rroAA6.K1C;; rrpOKaXEl1aIJEV~ Kat ahoDvn (11). Diese Aoriste be
dürfen Erklärung, wohl aber die Imperfekta an folgenden
Stellen: 6 ElJapnJplll1aV WC;; €eEA,Ol rrapetÖoOvat 0EOqJllIJOC;; Kat
rrpOKAlll11V rrpoKolotTo, 17 Eirr€p llA1l9fj ~v Ci qJo.lJ1V uiJT(JV rrpo
KUAEll16at. loh wende nun die Regel 2) an und sage: hier kOlllmt
die Qualität der Handlung in Betracht, d. h. ihre Wirklichkeit
oder Unwirklichkeitj denn dies ist auoh in § 6 der Zusammen
hang. Man stellt sie sich zu diesem Zwecke als ge sc h ehe nd
vor, und es ergiebt sich dann, dass diese Vorstellung mit An
derem in Conftikt kommt. Sodann steht 13: Et J.lEv rap ErW TOV
0EOqJllJ.lOV rrpouKI:xXOUI..lTJV (indio. irr.), &E1WV KT€. Dieser :Fall
liegt anders: das Anerbieten kann selbst als res imperfecta be
trachtet werden, so lange es nicht angenommen ist, und so ist es
bei allen Verben, die eine Bereitschaft gegenüber einem Andern
oder ein Verlangen an eillen Andern ausdrücken, als €9EA€lV,
ETOlIJOV dvm, llElODv, KeA.€U€lV. Weshalb aber wird hier rrpo
KUA€tl19m so Weil auf Theophemos' ablehnende Antwort
in dieser hypothetischen Periode alsbald Bezug genommen whd
(€h:OTWC;; uv &rr€KpivaTo Nachsatz). Von E9Ü€lV und €.T01J.lOV
dval steht an den von uns behandelten Stellen überall das Im
perfektum; auffallen kann dasselbe § 6 und 14, wo nicht nur von
dem Anerbieten E8EA€lV, sondern auch VOll der Ablehnung seitens
des Andern OUK E8EAEtV gebraucht beidemal in AnfUhrung
von Zeugnissen. Darin eben liegt die Erklärung: der Zeuge stellt
sich das, was er als von ihm gesehen bezeugt, als geschehend vor,
und so steht in der 1. Rede gegen Stephanos § 11 OUK E6EA€lV
von del' abschliessenden Weigerung, während in dem Zeugnisse
das. 61 die Erzählungsform angewandt ist: OT€ rrpouKuAEiTO .• ~v
ETOlIJOC;; •• OUK E8€Xfjl1m, aH' arroKpival16at. Auch llElOUV und
KEAEUE1V finden wir in diesen Stllcken in der im Imper-
fektum; einmal (11) steht rrpOKaA€l1aMEV~ Kat &ElOUVTl, indem
das rrpOKIXA€ll16m als selbständige das llElODv als in
sich unvollständig gefasst wircl.

Ich ziehe nun jetzt eine dritte Regel ab, die übl'igens auch
in den Gl'ammatiken steht. Es giebt eine Anza1ll Verba, Hand.
lungen bezeichnend, die ihr Ziel und ihre Vollendung in dem
Thun eines Andern haben, unel diese Verba können in weitem
Umfange als behandelt, d. h. statt den Aorist ins
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Imllerfektum werden, sobald diese Unvollständigkeit und
diese Beziehung zu dem ergänzenden Thun eines AmIern hervor
gehoben werden ·soll. Dahin gehören KEXEUEIV, attOuv, 'ltapaK€
AEuEcreat, EpWTaV, hET€lV, 'ltE/l'ltEtV, a'ltOO'TEhh€lV u. s. w.

Es möcllte nun nützlich zunächst zur Kontrole des Auf-
gestellten noeh eine weitere Rede ähnliohen Inhalts durchzugehen,
die 29. gegen Aphobos für Phanos, in weloher denu auoh die
kritischen Sohwierigkeiten hie und da aufstosscn werden, von
denen wir in der Rede gegen Euergos so gltioklioh verschont blie
ben. XXIX 11 stellt also: tVii611V bElv /lllb€v uhAo TOlJTOU
'ltPOT€POV, 11 TOU'WV 'ltpOKaXol'lJ€VO«;; E;.€Ttal. KaI TI 'ltmw;
'ltapabouvat 'ltaib' n8Üov mhtV KTt; dann 12 a"Xa O'uv~b€l

(Aphobos) blorrEp €qJ€UH Ti]V ßU(Javov. "E<P€U'f'E hat S,
rrEqJEU''fE A, EqJUTEV F; was ist richtig? loh habe in meiner Aus
gabe eqJu'f€ gesohrieben, und ebenso (aus A, gegen SE') § 13:
rrEpl Tn«;; /lapTupia«;; /lEV €qJU'f'€ TnV ßa(Javov, 'lt€pl b' uXAwv
qJll(Jlv EtalTElV, \jJEubO/lEVO«;;, mit Berufung auf 53: Kahm OcrTl«;;
aUTO«;; aUTtV TaUT' ElpUTE bIKa(Jal. Ich gestehe jetzt selbst,
dass dies ein Beweis nicht ist: natiirlich kann es einmal eqJu"f€v
heissen wie ou!< ~8lAllcrE, und ein andres Mal €qJ€\J'fEV wie OUK
li(1€h€V. Dagegen eine wirkliche Parallele zu 12 bietet § 39 aAha
(Jalpw,; (IV ~EllAE"fXell' blorrEp mu«;; .. bOUAOU«;; 'ltapaßa«;; r\Hou.
Also auch 12 ElpEU'fE: das COl1silium ist es ja, was au dieser
Stelle wie § 39 in Betracht kommt. Dies 'aber wird man auch
§ 13 sagen, da vorangeht OÜTW Toivuv o\h6.; ~crTl (JOqJl(JTtl.; KTE.
Imless so einfach lrommen wir doch nicht durch: es müssen mehr
Beispiele gesammelt werden, und es ist genauer zu bestimmen,
was consilium sei. Onet. I 27: OUTO'; b' ~'.1OU mUT' atllucravTO«;;
.. eqJU'f'E (Diud. €qJ€U"fE ohne Hdschr.) T11v ßa(Javov, Dies ist
Constatirung der definitiven Thatsache und nichts weiter; ganz
gewiss ist €qJU'fE richtig. Ferner steht Aorist Coron. § 226: btO
rrEp TOU«;; 'ltap' (lUTa Ta rrp6.TI.w.T' EhE"fXOU'; qJu"fWV vuv llK€l.
Diese Stelle hat mit der oben angeft1hrten Aphob. Irr 39 sehr
starke Aehnlichkeit: lpUlWV hier, rrapaßa«;; dOI't; 11K€l hier, I1tlOU
dort, und es folgt beiderwärts Entwicklung der Motive mit dem
Participium: vO/lllwv - Ll1TWV. Darnach nun wh'd man beziig~

lieh des consilium so sagen dttl'fen, dass Imperfekta zu
iibersetzen sind: er that mit Fleiss, wollte aus gutem Grunde.
Ist aber dies an einem Verbum so ausgedrUckt (#:lou, llKEl), so
kann ein aceessorisch hinzukommendes sachgemäss im Aorist
stehen (rrapaßa«;;, lpUlwv). Weitere Belege von qJu'f'€iv: Pan~
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taen. 28 ou bEtaIlEVO<;; Tl)V rrpoKA110'W, aAAu <pU'furv, lJKE\jJalJS'
olov /lETU TullT' €.'fKUAEl; nicl1t Sllhr vllrschieden <PUTWV das. ,17.
Steplian. I 62: dp' ouv av up.tV u!lJxuv6flveu bOKEt TnV ToD TtX
lj./EUb~ IlUpTUPElV MEuv, 0 TnV TOU KAEn:Tll<;; <pUVfjVUl p.i) QJUYWVj
Abel' das. kurz zuvor av oUv •• OUK EbetttTo Tl)v
ßUlJUVOV; OUKOUV T4J Q)E\JYElV Tl)V ßUlJttvov U<Pl;lPllIlEVO<;; EtEAEY
XE'fllt, und so auch Euerg. 7: 4Jl1ßlllJttV 01 btKulJTUl <PEUYEtV
EilE TOV EXETXoV, und wiederum das. 79. < Jeder Andre hätte an
genommen; er dagegen hat mit Fleiss gemieden; daraus folgt das
Schuldbewusstsein'. < Die Richter meinten, dass ich (nicht ohne
Bedacht und Grund) der Klarstellung aus dem Wege gegangen
sei, und zogen ihren Schluss daraus'. Endlich auch XXIX 17
OP.OIW<;; <pttlVOVTat Kttl rrEpl TOUTWV <jJEUYOVTE<;; Tlx<;; ßUlJuvou<;;,
(tHJerall suchen sie mit Fleiss zu entgehen '. - Wenn wir hier
nach nochmals die }{ritisch zweifelhaften Stellen der Rede XXIX
erwägen, so ist § 12 wie 13 wirklich EQJUYE nicht zulässig, weil
der Sinn ist: mied mit Fleiss, und dasselbe gilt von Spudias 30
(l<jJUYEV A). Was die übrigen Imperfekta in der Stelle Apll. 11 f.
betrifft, so heisst rrpOKuXOU/lEVO<;; EAETEat C auf dem Wege der
Proklesis überführen); d. h. wird die Modalität einer Handlung
durch eine andre Handlung angegeben, so steht diese im Imper
fektum. Meisterhans in seiner schönen neuen Grammatik der atti
scben Inschriften S. 205 drückt dies so aus: 'mehrfach drückt
der Inf. Aor. die Haupthandlung aus, während der Inf. Pr. Neben
umstände bezeichnet, z. B. in: 6 p. 0cr tt t TovbE Tav ÖpKOV' ßOll
6f}lJw KTE., Erro 11 vuv co bE Kttl Tav vOllt/lOV ÖpKOV'. Dann stand
§ 13 rrEpl Ö' anwv <jJlllJlV EEu lTElV, lj./EubO/lEVO<;;. Hier kommt
Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit in Betracht; ich habe darübel'
oben (zu Euerg. 6. 17) gehandelt. Wir gehen DUll in der Rede
gegen Aphobos noch ein Stück weiter. § 14 mD<;; oUX urrEpcpuE<;,
mJTav /lEV bElva rrE1Tov6evat <jJUlJKEtV, d TOV EAEU9EPOV Eta 1
TWV, w<;; Eyw lJtt<jJw<;; U/llV E1TlbEiEw, Iln mlpEAaßE, TOU<;; bE. /lUP
Tupa<;; ou bEtVa rro:crXEtV VOI.liZ:EtV, Tav 0IlOAOTouIlEVW<; boGXov
rr€pi WV E/lUPTUPlllJttV EKb1MvTO<;; (seiL ElloG), O\1K EgeAovTo<;;
TO\JTOU rrttpUAaß€lv. 'EEutTWV steht hier erstlich wegen der Be
ziehung zu Il~ rrapeAußE, sodann auch weil die Modalität betont
wird; diese EEuhlllJt<;; ging auf einen thatsi~chlich Freien, wie ioh
beweisen werde. 'E6EAOVTO<;; aber wird durch rrO:lJXEtV erklärt
(vorher 1TETIov6EVut .. rrapEAaßE), wahrend die BeziehUlig zwischen
Angebot und Erfolg dmch EKbtbOvTO<;; .. rrupuAußElv gegeben ist;
vgI. 17 rrapa1:11bOvTo<;; .. rrupuAttßElv ~6EArllJEV, und wieder 18.
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§ 19: ETrnl:111 rap " Tl TrouJ); TrpOK<XAOOfl<Xt., Kat EKE
AEUOV,. OÜTO~ b1:. TO IlEV TrpUJTOV aTrIlVCtHl'XUVTEl, 1'00 OE OU:Xl
TTITOO KEAEUOVTOC:;, • Efl<XPTUPl1O'E. Das Präs, histor. ist be
kanntlich dem Aorist; bei amlVCtlO'XUVTEt wal' das Imperf.
nothwendig, weil hier ein anfängliches Verhalten einer scilliess
licllen Hamllung entgegengesetzt wird. Der Gegensatz zwischen
actio imperfecta und perfecta ist an solchen Stellen sellr klar;
vgl. nocl1 Meid. 161: EV Tij ßOUAlj l"lTVOflEVWV EmbOO'Ewv Trapwv
DUK ETr Eb (b DU TOTE' lTrElbil oe •., TIWlKuum .. lTrEbWKE. 163:
1'0 flev rap TrpUlTov .. OUK «v Eß<X 1V E•. , ETrElbi) be •. , TOT€ ..
AlTrWV TI1V TuflV TaUTIlV lTrI TtlV vauv lVXETO. Weiter § 21:
«AM. l.tllV Kai TrEPI TOUTWV ~8EAOV Trapabouvat, uml nochmals
Kat TaUT' n8€AOV, olme dass in diesem Zusammenlmnge etwall
über Aphobos' abschliessende Weigerung gesagt würde, Und
doch steht dann § 25 f. zweimal, unter anscheinend hiermit glci
cillm Umständen, ~8EATlO'a ~eEAl1O'E, ebenso 33, ja sogar 54 llBE
Al1O'av, obwohl die Weigerung des Aphobos gleich hinterher be
richtet wird. W RS nun 21 betrifft, so wird hier auf das consi
lium Nachdruck gelegt, indem dann folgt TOV Tru'iba TOV,., ö<;
TliT€ rpU/-l/-laT' E!IJEAAe KTE., und hinter Kat TaUT' TlSEAOV vollends
unzweideutig OUXi •. an' tva KTE. Dagegen § 25 f. wird die
Thatsache, dass Demosthenes und seine Mutter sich hiel'zu er
boten, als Beweis angeführt; wenn dann weiter § 26 erijrtert
wird, dass die Mutter nicht würde haben einen falsoillm Eid
schwören wollen, tritt das Imperf. ein: 11v IlllbEil;; UflWV VOfllLETW
Katl' fwwv TrOT' uv O/-lVUVCtl TalJT' E8 EA€ 1 V, EI Iln O'aQJw~ fjb€l
Ta EuopKa Of.lOUf.lEVTI. Ganz klar ist die Sache auch 33; 64 da
gegen ist allerdings ein Fall, wo die Möglichkeit einer Venlerb
niRs nahe liegt. OU TO(VUV lTW flE.v mue' ~TOl/lOI;; ~v, 0\ bE
I·UXpTUP€~ 00 T~V aUTnV t/lOt rVW/lTJV €IX0v, «AAll KaKE'ivOl,.,
öTrep wv E/lapTuPl1O'av, TrlO'TlV EmtlE'iVaL ne ü 11 0' a v. Dann 6
Ö' OUT' EKElVDH';; OUT' E/loi boDvat TOV ÖpKOV nEi tu 0' €v. Dies
~eEATJO'av llach ~v und eixov verstehe ich nicht, wohl aber ver
stehe ich, wie in J:<'olge des Ef.lCtPTUpTJO'CtV aus 1'18EAov ein falsches
118EATJO'uv werden konnte. Endlich - um hiermit abzuschliessen
ist 55 ein kritisch streitiger Fall, Der Redner recapitulirt: er
Imt bewiesen TOUTOV OUK lSEA1lO'avTa,. 1l€f.lapTuPIlKom .• ESeM
O'avTa •. Ttlv f.lTJTEpa E8EAOUO'UV .. OUK t8ÜoVTa ToDTOV (lee
AtlO'avTa T. A) . , lTr€O'KIlf.lflEVOV .. OUK ol1'J8EVTU bElv. Es ist wol1I
klar, aaRS lSEAf]O'aVTa aufzunehmen ist; E8EAouO'av aber recM
fertigt sich amI dem Gegensatze zwischen dem unvollständig ge-
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bliebenen Wollen der Mutter und der definitiven Weigerung des
Aphobos, welcher Gegensatz einen Ausdruck zu verlangen schien.
Nach teo.ouO"av ist dann in den andern Handschriften fälschlic,h
e8EAovTa geschrieben worden 1.

Regeln ergeben sich aus dem Vorstehenden zwei weitere:
4) Das Imperf. steht auch VOn Verben selbständigen Sinnes,

um hervorzuheben, dass dies Handeln nicht dauernd und defi
nitiv blieb, sondern nur anfänglich, bis zu einer gewissen Zeit
statthatte.

5) Wircl die Modalität einer Handlung, d. i. die nälerell
Umstände illl'er Ausführung, durch besondere Verben angegebell,
so stehen diese im Imperfektum.

Wir können jetzt fortschreiten zu der Erörterung einzelner
Verben, die besondere Schwierigkeiten machen, und reden zuerst
von den schon heriil1l'ten EKEAEUOV EKEAEUO"a.

Dass nun hierbei irgeml Willkür obwalte, wird man jetzt
gewiss nicht mehr meinen, und es wird vielmehr die Sache etwa
so wenn die Aufforderung auf Schwierigkeiten bei dem
Andern stösst, die dann weiter berichtet werden, steht das Imper
fektum, indem das K€AEUElV unvollständig bleibt; dagegen wenn
der Al1fforderllng ohne weiteres entsprochen wird, steht der Aorist,
vollends wenn die Ausführung des 13efehls gar nicht einmal an
gegeben wird, sondern diese Angabe in der des Befehls mit ent
halten ist. 13eispiele bietet wieder die Rede gegen Euergos. Der
Sprecher erzählt (§ 35 f.), wie er von Theophemos das Sclliffs
gel'äth im Auftrage des Staats eingefordert babe: er kommt vor
das Haus, und da er ihn nicht antrifft h€AEuO"a 'rllV av8pwrrov
J1ETEA8€lv m'rrov, was selbstverständlich geschieht. Als Th. er
scheint, cm~Touv mhov TO bH1Tpall/-la, AETWV •., Kal lbElKVUOV,
vergeblich. Darauf €KEAEU0" a TOV miiba KaA€O"m Ei TIva;;; Umt
rraptOVTa;;;, was geschieht und gar nicbt einmal als gesohell\ln
angegeben wird, Kal ~Eiouv 1illAlV TOV 6€6qJllJ1oV vergeblioll.
- NaeblIer in derselben Rede 60 <ATv6qJlAOV h Ü € uO" a v mxpa
l€V€O"Sm. rrpoO"EAStiJv b€ 0 (AlV.; aber 62 h€AEUOV von der
Aufforderung an Theoph., die wieder auf Schwierigkeiten stösst

1 Polykl. 10 steht in SF: OlJorOC; ~1I6'!1 (weshalb) 1TapaAaßrjv Tl1V
vaOv OUK 1'j6EAEV, in A - - l'ja€A!'JuEV. Da das consilium in Betracht
kommt, ist ersteres das Richtige. Das. 57: WC; 1TUpEOioouv 'Tl'jv vaOv
1TOAA(lInc;, oU'roc; /)' Ot'K fj6EAE 1TapuAaßE'iv, aber A wieder 116€A1lcrE, was
hier das Richtige scheint. 1TOAM1<tC;), zumal da 1'noT1 nUl{ fjll€i\E
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(68). - Es ist aber nun sehr begreiflich, dass zwar nicht
AEU{]a -€UOV, -EU{]aV -€UOV, aber doch EKÜEUO'€ -EUE gelegentlich
in den Handschriften verwechselt wird. In der Rede gegen Po
lykles (L) steht das Imperf. von KEAEUW §§ 5. 24. 27. 31.
50. 54. 55. 57, der Aorist 18. 32 (Befehl an Untergebene; Aus
führung bleibt unerwähnt als in der I!'orm schon liegend). Aber
§ 46 erregt Bedenken :älla Tl] lJll€Pq. 6 UrrllP€Tll~ EAeWV EK€AEUE
IlE KaAElV Ti]V vauv TOU\; vauTa~. ErrElbll b€. rrA~pl1\; ~v (n
vaOc;;) KTE., der Befehl wirtl also alsbald vollzogen. Desgleichen
53: (der Stratege) &rrorrAElv olKabE IlE EK€A€UEV. Err€lbi] TOlvuv
l(tm::mAEoVTE\; 111l€V EV T€VEbllJ KT€. Hier muss doch der Aorist
stehen. Man vergleiche auch, aus derselben Rede, die Beispiele
fUr rrpOO'€TaTTov .• rrpoO'ETata. Ersteres steht richtig 38 (v. 1.
ErrETaTT€). 44 (rrpO{]TlXTTOl). 51 (desgl.), und lässt sich auch 58
vollkommen erklären: Kat ErrEtbi] WlA!J€ 1!0l ö XPOVOS Tfj~ Tpt
fJpapX1W;, rrpO{]T<XTTOVT6~ 1l0l TOU {]Tpan!'fOu rrAE1V ECP' 'lepov
rraperrEIl41U TlfI b~llllJ TOV O'lTov. Denn in rrpO{]T<XTTOVTOS liegt,
dass der Sprecher Grund gehabt hätte nicht zu gehorchen, eben
weil seine Dienstzeit um war. § 17, wo dies nicht geltend ge
macht wird, steht von derselben Sache TrpoO'TdtaVTo~, und ent
sprechend Aorist Von ausgefiihrten Befehlen § 20. 32. Dass in
dcss nicht in der wirklich geschehenen Ausführung das Wesen
des Aorists liegt, zeigen die Stellen 53 und 50. An letztel"er
verlangt KalIippos, rrAElV €I\; MUKEbov[uv, of rrpoO'€TlXtEV Ö (]Tpa
Tll'f6~, d. h. der Befehl ist aUToT€]ull;;, duldet keinen Einspl'ucll,
die Sache ist damit abgemacht. An der andern wÜ'd erzt1,hlt,
.lass der Stratege dem Sprecher einen Befellishaber aufs Schilf

und diesen angewiesen 11ab6 (rrpo{]€TaEEv), der Mannschaft
den Lohn' zu zahlen; als sie aber abgefahren sind, zahlt ö Au
K1VO~, if1 rrpO{]€TlXtEV 0 {]Tp., in der That keinen Lohn. Auch
hier, werelen wir sagen, stellt der Sprecher durch rrpO{]Tata<;
rrpO{]€TatEV den Befehl als aihoTEA~~ hin, und dass Lykinos
wÜlersproehen hätte, wird auch nicht gesagt, sondern er hat eben
kein Geld 1. Endlich kommt ftir C befehlen> hier auch noch
rraparrEAAE1V vor: 19 rrap~rrEIAEV richtig, 31 rrapirrrEA.A€V mit
Variante in r mxpll'f'fEIA€v, von einem Befehle, elem der Sprecller
sich, wie angegeben wird, nicht ohne Ueberlegung fUgt. Nach

1 VgL von einem gültigen Befehl, dem (buu doch zmi\lider~~ohan

deIt. wird, urr€l'lTov Phain. 9 (c1agegon EI(EÄWOV das. 5. ·ö. 28).
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allem also muss 46 und 53 €KEAEUE in €KEAtuO'e korrigirt wer
den; denn der Befehl ist an beiden Stellen uUTOTEAf}1;; l.

Ein andres Verbum, welches eine genauere Erörterung ver
dient, ist KUAEtV KuMO'U1. Wir hattfm in der Rede gegen Euer
gos § 36 EKEAEuO'a KaAEO'm (die Vorübergehenden), IVu JlapTupEI;;
JlOI e1llO'UV. Nacllher aber 60 EKUAlO'TPOUV (3. pI.; so Harpokra
tion für das E1<aAOUV unsrer Hdschr.) 'fOUl;; rraplovmc;;. JeDes
Rufen war etlJTOTEAE\;, denn die Leute kamen uDd sind Zeugen;
§ 60 aber wircl kein Ergebniss angedeutet; also zu deutsch 'be
mUhten sich heranzurufen " wenn man daß Imperfel,tum und die
intensive Form zngleioh einigermassen wiedergeben will. - Sehr
häufig sodaml ist in den Reden (so Meid. 82. 93. 95 u. s. w.)
die Fm'mel KCtAEt JlOl T01hwv Toul;; JlapTUpac;;; hier steht immer
KCtAEI, und ich finde für den Aorist in Bezug auf Zeugen und
rlergleiohen bei den Rednern überhaupt keine weiteren Beispiele
als Neael'. 78 ßOUAOf.lal b' UJl'iv Kai TOV tepov KI1PUKa KaAEO'U1,
und Lysia.s XXI 10 KCtAEO'OV OE Kai NauO'iJlaxov. Es ist nun
nicht schwer zu erkennen, weshalb es sonst immer KaAE'iv heisst;
denn dies Aufrufen ist nicht aUToTEAEl;;, indem der Zeuge sein
Zeugniss verweigern konnte. Man vergleiche Aeschin. II 68:
Ka,AEl bE f.lOt 'Af.lUVTOpa TOV 'EpXIEa, Kai €KKA!}TEUE, luv Jl" 8EAIJ
bEUpO rrcxplEVat, Dagegen der \EPO\; KfipuE musste schon lwmmen,
und jener Nausimachos bei Lysias wird ein Freund gewesen sein,
mit dem feste Verabredung bestand; er gibt auch gar nicht ein
eigentliches verantwortliches Zeugniss ab, sondern bestätigt eine
AUflsage des Sprechers, die mit dem Prozesse nichts zu thun llat.
Sehr klar ist auch, dass 'lade ein> nicht KaAEO'ov heisst, was eine
offenbare Grobheit enthalten würde, sondern KrlAEI, und KCXAE1V
'einladen', so Plat. Sympos. 212 D. 213 A. Das ist freilich nicht
so, daflS nicht auch der Aorist' einladen' bedeuten könnte: ebenda
174 E sa.gt AgatllOll zu Aristodcm: Kai x8€1;; lllTWV O'E, lva Ka
MO'alJlI, oux oi6\; T' fi IbEi'v, d. i. damit ich meine
anbrächte; os ist hier der Gegen!'iatz des erfolglosen Bomüllens
und des wirklichen Einladens. Doch wil' kehren zu den Rednern

1 Vgl. noch Euerg. 34 d1T~'T'1O"Il uud EK~AEuO"a, auf Grund des KU
plOV \Vf]qnaf-lll; das. 43 KEAEUO"W Bonj.; Timoth. 6-8. 17. 29. 33. 42. 44.
46. 61. G5 Überall Aol'. und leicht verstandlich (§ 65 in A El(~AEUE, § 6 in
SBQ}, doch das. 29 1TP0(JEAeoVTO':; Kai KEAEUOVTO':;, ebenfEtlls XIX
UJ4 KEAEuO"avTo;;. Stelih. I 62 ii lJ.'1oEi;; EKEAEUE, wo EKEAEU(lE sagen
wurde (' ungezwungen" jenes ist' llJlll.ufgefordert '). Ahm' Nikostr. 8 mllSS
emE\ndirt. worden: M.v KEhEUllTE si.. KEAE{JmlTE.
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zurück. Fiir das Aufrufen von Fiirsprechern, mit denen Verab·
redung besteht, ist natiirlich KctAEO'ctl riohtig; so Neaer.14 bEO
Jlal •• O'uvfrropov JlE KEAEuO'al KUAEO'al, Hyper. Lycophr. coI. 15,24
OEOJlal uJlWV •• KEt.EUO'at KaJlE Kat.EO'al TOU<;; O'UVEpouvTa<;;, Ae
schin. 3, 202 Jll'jo' EV apETij Tou8' uJlWV /lllbEl<;; K{uuAOTtz:E0'9w,
8~ Civ ErrUVEpO/lEVOU KTllcrtlpWVTO<;;, EI KUAEO'lJ l:!.1l/l00'8evl1v,
rrpwToc;; &vaßoflO'IJ 'K 0. 11. €I K 0. X€I' • Weshalb aber rufen die
Richter nicht auch KaA€O'ov? Weil sie weder wissen noch sich
darum kümmern, ob jene auftreten werden, überhaupt, wenn je
mand nicht sowohl befiehlt als gestattet, so hat er kein Ziel im
Auge und wird den Imper. Impetf. gebrauchen. In andrer Weise
findet sich das Imperfekt an folgenden Stellen des Hypel'eides:
Eux:en. 26, 11 EKaX€I~ Err1 TO btKaO'Tf)pWV TOUe;; ßOIlGflO'oVTa<;;
0'01, das. Z. 19 ou ÄUKOUPlOV haXEI<;; O'ulKarllTOpnO'oVTa;
Z. 29 0'01 JlEV ltEO'Tl Kat lpEUTOVTL TOU~ ßOIl9f10'0VTae;; KaAEtv
Ka1 b1l111<OVTl TOUe;; O'UTKaTIlTOPOUC;; &vaßtßaO'a0'8at, coI. 49, 18
Xomov b' EO'Tl bE10'9cu rwv OIKUO'TWV Ka1 TOUC;; lplAQUe;; rrapa
KUAEtv Ka1 Ta rratbla aVUßtßal:EO'Sat. Es soU das Verfahren
dcs Gegners gekennzeichnet, nicht der Erfolg berichtet werden;
somit wh-d sogar die Thatsache von Lykurgs Auftreten zurück
gestellt, und tritt erst in &vaßtßaO'a0'8at als solche hervor. Oö
ÄUKOUPTOV EKUA€O'a.:;;; wiirde den Vorwurf abschwächen, den der
Redner dem Ankläger wegen seines widerspruchsvollen Verhaltens
macht, indem derselbe dem Euxenippos das Aufrufen von Für·
sprechern hatte verwehren wollen; statt KClAEO'al also wird Ka
AEIV gebraucht, während andre Verba daselbat, auf denen nieir!;
solches Gewicht liegt, saehgemäss im Aorist stehen: ~TllO'w, Ka
TI1TOPIlO'u,:;;, aVClßtßuO'UO'Slll. Am Schlusse der Rede aber wird
dem Euxenippos ein Verfahren empfohlen; ob es angewendet
wird, lässt der Redner auf sieh beruhen. Also der Gegensatz
zwischen J{ClXElv nnd Ka1l.E0'Cll ist so: Handiungsweise - in Aus·
sicht genommener bzw. berichteter Erfolg.

Die Erörterung über das 1<6.11.0 TOU<; JlaPTUPCl~ führt UUlI

weiter zu den audern Imperativen, mit denen die Redner Vor
lesungen von Aktenstücken oder das Auftreten von Zeugen ein
leiten. Es ist hier vollends gut, dass wir uns nicht auf das de
mosthenische Corpus beschränken, sondern sämmtliche Redner
heranziehen.

Aufforderungen an die Zeugen sind: &vaßI19t, avlißIlT€, so
stets im Aorist. Lys. I 29. 42. XII 47. XIII 64 u. s. w.; Iflokr.
XVII 14. 32. 37. 41; I8Re. IX 28 (vgI. 30 OÜC;; ßOUAOllaL UIlIV

Rbeln. MUR. f. PbiloJ. N, F. XLIV. 27



418 Blass

llupTupa<; dvaßIßucr(U); von Zeugen nicht mehr, sondern
nur noch Aeschin. II 143 von l<'ürsprechern (wie Dem. LVIII 70).
Für das Imperfektum dieses Verbums finde ich nur ein Beispiel:
Lyknrg § 20 &EIOUTE. ODV TOU<; l1apTupa<; avaßafVEIV Kat ~n

ÖKVE1V /lllbE TIEpl TIlI.clovo<;; TIOIElcrSat KTE., vgl. vorher das. TIpi)
bE TOU avaßaiv€lv TOU<;; /lapTupa<;; ßOUAO/lat KTE. Letzteres heisst:
ehe das Heraufsteigen vor sich geht; an ersterer Stelle wird die
Handlung betont und eine Handlungs weis e verlangt im
satz zu einer andern, so dass auch hier das Imperfekt gerecht
fel·tigt ist. Dagegen wenn der Redner die Zeugen auffordert her
aufzusteigen, so hat diese Handlung ihr Ziel und ihre Bedeutung
in einer andern, deren Vorbedingung sie ist, dem Zeugnissablegen
nämlich; darum muss Aorist stehen, indem der Redner das. Zeug
nissablegen ja im Sinne hat und demgemäss das Heraufsteigen
als vollendet denkt.

MapTlJPYJcrov, an den Zeugen gerichtet: Lys. XVI 8. Andok.
I 112; /lapTup~cr(m: [Alkid.] Odyss. 7. Aber .Andok. I 18 ßH
TIETE EI.<;; TOUTOU<;;, KaI /lapTUpElTE Ei aAIl8il H1W. Demosth. Ste
phan. I 60 ~ /AapTupE1TE, 11 EtO/locra.cre€. Die Modalität ist es,
die an der ersteren Stelle in Betl'acht kommt; ohne ßA€TIETE Ei<;;
TOUTOU<;; würde auch MapTUp€ITE nicht stehen. An der andern
el·wal·tet der Sprecher gar nicht, dass die Zeugen dies bezeugen
werden; er verlangt also das EtO/loO'acreUl, wenn ihnen jene
Handlungsweise nicht genehm ist. Vgl. F. L. 176 (TheolH.7):
buolv e&TEpOV, ~ MapTupElv 11 EtO/-lVU€1V avalKuaw. O:v b' EEo
MvuwaIV (wenn sie diese Handlungsweise wählen) KT~.

'AKoucraTE, an die Richter: Lys. XXXI 14. 23; Aeschin.
II 73. 86. 90. 134, III 22. 47. 112; Lykurg 24 (vgl. 77 ßOu
AO/-lal bE. u/lii<;; aKoucrUl TOi) OpKOU), Deinarch I 47. 98. Also
regelmiissig Aorist. Dagegen kann für crKl.hvacreE (so Dem. XIX 47)
auch O'KOTIELTE stehen: Stephan. II 19 Tfl<;; Toivuv ETI1KMpou (JlW

mITE Tl.Va<;; KEAEUOUO'lV 0\ VO/A01 KUp{OU<;; Elvm. AElE TOV VOIlOV;
Deinarch II 25 Kal /101 crKOTIElTE TaUTllV TnV crT~AllV. Das Hören
hat mit der Verlesung sein Ende, und wird darum stets als ab
geschlossen gefasst; das crKOTIEtV offenbar nicht, weshalb hier
(mit etwas mehr NaChdruck) das Imperf. gesetzt werden kann.

J\aßE (Tl1V /lapTuplav u. s. w.), all den Schreiber gerichtet,
steht übEn'all reichlichst und immer so im Aorist, worüber das
selbe gilt was wir über avaßIlTE haben. Daneben kommt
Belten qJEPE vor: Dem. Oor. 106 qJ€PE bn KaI TOV KaAov KfXTa
A010V, daR. 179, l!'. Leg. GI, LykUJ'g 129. Wie nun soll man
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dies als Imperfekt verstehen? Oder wie in dem Trinkliede des
Anakreon: al'E bf] <pep' ~/llV W Trat KEA€ßTJv, ÖKW~ al1ucrTlV TrpO
Trlw? Oder wie soll man einen Unterschied finden zwischen <pepE
und orcr€ in folgenden Vel'sen der Acl1l'l.rner: (1108) Tral Tral <pE fl'
€Ew bEUpO Tf]V KicrTTJv El!oi, (1109) äha;;; eUl!iTa;;; o!cr€ Trat Kal
KPO/lI1Ua, oder (1122) TOU~ KlhA1ßavTa\: orcrE Trat Tfj~ acrTrlboc;,
(1123) Kul TijS EJJ.f\<;; TOUS Kplßavlm<;; €K<PEpE? Es bleibt wirk
lich keine andre Annahme übrig, als dass sich der Impel'ativ
<pEpE, da ein .Aorist vom selben Stamme mangelte, in die Funk
tion des Aorists hineingedrängt llat, trotz OlcrE und trotz €VETK€
(-ov), die nun mit dem Einllringling theilen mussten. - Wir
IJaben übrigens aucll neben &vaßl'JT€ einmal die Aufforderung
O€Up' h € l!aptupE~ (Lys. VII 10): müsste das von Rechtswegen
b€l;lp' €Ae€T€ heissen? Ich glaube, das würde noch mehr be
fremden, als zu umständlioh, und möohte eher meinen, dass in
diesem OEUp' \TE der Imperativ nicht mehr so in seiner
Zeitform zu nehmen ist, indem ja Hh, wie auch <peflE, sich durch
Sollwächung stark einem Adverbium nähert.

Die erhebliclJsten Schwierigkeiten maohen die nun noch
übrigen Anreden an den Schreiber: avuTITvwcrK€ aval'vwlJ! A.ETE,
welches letztere bekanntlich in dieser einen Form ganz das latei
nische lege ist, einen Aorist aber so wenig wie <pep€ neben siol1
hat. Anscheinend nun ist zwischen diesen drei Imperativen ein
Wechsel, der sich jeder Regel elltzieht; indess dieser Anschein
darf uns ja nicht abschrecken. Ich bemerke vorweg, dass <ich
will •verlesen (lassen)' nicht anders als ßOUAO/lCU aval'vwvat
(aval'vwcrIHivm) beisst: Meid. 10. Timokr. 27. Energ. 82. Olym
piod. 11. Polykl. 57, und so muss es sein; denn des Redners
Absehen geht alsbald auf die Vollendung der Vorlesung, die ihm
nichts ist als Mittel zum Zweck. Vgl. ßouAol1a.l be cr' aKoucr(H
Kal JJ.aeElV XIX 195, und so bei allem, was der Redner als Theil
der Rede ankündigt: ß. EE€T!icrcn VIII 21, ß. bIEEEAe€lV XVIII 95,
ß. dTr€tv XXIII 64 u. s. w.; die Unmenge hierher gehöriger Bei
spiele, die Gebauer Lys. S. 295 ff. zusammengestellt hat, kann
zeigen, als wie nothwendig man den Aorist in diesen Wendungen
empfand. Und doch Dem. XXIII 102: ßOUAOl!a.I EmbElKvuval?
Dies vel'einzelte Beispiel lehrt eben, wie die Sache nicht auf
äusserer Regel und Gewöhnung beruht, sondel'll auf innerer Noth
wendigkeit; denn an dieser Stelle waltete die Nothwendigkeit
nicht, indem der Redner vielmehr iiber die Art und Weise seines
Beweises rcfiektirte und sich denselhen darum als gcscl1elJcIJ(l
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vorstellte; denn er fährt fort: '{va 0' w<; 01(1 ßpaxuTuToU AOrOU
bfiAov Ö ßOUAOj1Ul rrou1aw, rro.paO€1'fj1o. KTE,l Doeh wir kehreu
zu unsern Imperativen zurück. Im AOI'ist stehen zunächst die
Imperative der Composita von ava"fllvwaKw: Erro.VUrVWSl Lys.
X 18 (sehliesslich noch rrpoGuvul\IwSI Aesch, II 91,
rrapo.vulvWSI das. 61; III 188; Dem. XVIII 267. Im Imperf,
aber steht der Imperativ dann wenn er nach vorher
gegaugener erster Aufforderung nochmals hintendrein folgt: avu
TVWSl avurirVwaKE (AElE); meistens auch, wenn sich eine
solche kurze Formel (etwa auch mit Angabe des Objekts) an eine
vorhergehende An k ü n cl i gun g anschliesst. Vgl. Timokr. 32:
avulvwSl bE j101 Äctßwv.", dann: aVo.lllVWGKE. Steph, I 61
Ao.ße ", dann: aVctrllVWGK€. Makal't. 31 ßOUAOP.Ul,. rro.pctaXE
O"aUl .•, dann: aVctlil\l. nlV j1o.pTupiav. 71: l\IWO"EO"O€ bE, Err€l
Mv TOU v0j10U alwuO"l1TE. aVctliyv. TOV vop.ov. Andok, I 47.
Isae. IU 12 avo.riyv., O"u b' ErriAußE TO öbwp, so auch 76. 15
avarVWS1. ,., dann: aVctylyvWO"KE. 42. 53.56. XI4: O"u Ö' avct-

.'
ylYVWO"KE. Lyk, 80.120. Viel häufiger noah in dieser Weise AEYE,
wofür ich mir die Beispiele sl)are. Dies also, dass eHe Auf
forderung zum Lesen guten Theils auf die Handlung an nnd fltr
sich zielt, nieht auf die Vollendung derselben: der Schreiber
steht erwartend, und wird nun aufgefordert, die Handlung vor
zunehmen, Diese Weise der Aufforderung mischt sich aber sehr
stark mit der andern, auf die Vollendung abzielenden, wie denn
z. B. Euerg. 24 auf p.upTupa<; rrapEtop.Cl.t die Formel K0.1l101 ava
TVWSl folgt, und so sind denn in der That die Grenzen
aVll'[VwSl und avctYlrVWO"KE (AEYE) nicht durchweg genau zu he
stimmen. Wo indeRS beides nebeneinander gebraucllt wird, wie
scl10n an einigen der angeführten Stellen, wird sich auch ein

1 Ein besonderer Fall ist, wenn die nächste Absicht durch ein
Partie. Aar. angegeben und dann noch ein Infinitiv hinzugefügt wird.
Auch hier kann letzterer im Aorist stehen: XXV 98 1I'Cluuaa6m, Lykllrg
146 KaTClß1lval, Dem. Meid, 12 Eim'!v; aber Zelloth. 32 1I'apaa)(or;.Evo<; ..
TiiAAa ('nMUKElV, Lys. XII 92 dvar;.v~ua<; Ka-raßcdvEIV, [Dem.] Theokr. 57
bE116Ei<; KCl-rClßa(VEtV Kai r;.11 €:VO)(A€lV ur;.lv. An der letzten Stelle wird
ein Verfahren einem andern oben zu Lykurg- 20),
so dass Imperf. nothwendig; an der 1. ist die Ankündigung im Infin.
eine durchaus unbestimmte, gar nicht ein Vorhaben be
zeichnend; bci Lysias endlich liegt aller Nachdruck auf o.var;.v1luCl<;: ß.
bAll« €Ka-rEpao<; uVClj.lvllua<; KC(Taßa(vElv, "rau<; T' l:E (juTEW<; KT€., SO dass
das Ka"r«ß. in unbcstimmt.e1· Feme
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Grund des Wechsels finden lassen. Isae. VII 21 Aaß€. Oll
utl'roi<;; TOU<;; VOIlOUC;, 'lTap' oD<;; TaUTet 'lT€'lWITJKUO'LV, Km avu
rVW61 (Gesammtaufforderung). NOMOI:. (22) - - kaß€. ~111 Kat
ToDTOV, Kat a va r i TV W0' KE aUTOl<;; (' fahre fort'). NOMOI:.

Aaße 0' mhol<;; Kat TOUTOV TOV VOIlOV Kat aVUrVW81 (Ab
sollluss). Deinaroh 127: 'A Valvw6 1 TO \jJTJq>H1Ila 1"0 e1']ßaiwv.
HlE Ta<;; llapTupia<;; (eins nach dem andern). a.varirVWO'KE
Ta<;; E'lT1O'TOM<;; (desgl.). Dem. Aph. II 10: AClße öi} Ta<;; Ilap
Tupia<;; Kat a vaTV W8' mhoi<;; naO'et<;; Eq>Efij<;;, Iva IlVllO'f)EVT€<;;
.• lljVWO'KWO'l (wie Isae. VI 21). Dann vor den folgenden Vor
lesungen: MT€ Ta<;; eq>€tij<;; CU). Mß' etAAa<;; Kat avaTlTVWO'K€
(nimm die weiteren und lies weiter). Mß' hEpav Kat a.v6.rvw81
(12). Mr'h€pav. A€T€. TaUTetO'l (13). M'[E TeXe; Eq>€.i:fj<;;. Man
muss nur nicht nach weiteren Regeln suchen, die sich nicht finden
lassen i denn auch bei einer Gesammtaufforderung ist das Imper
fekt nicht ausgeschlossen, wie Aristokr. 22: Aaße bi) TOU<;; VOIlOu<;;
mhou<;; Kat A€T€ (vor und nach), IV' ei: mhwv E'lT1b€lKVUW (vor
und nach) TOUTWV 1"0 'lTapaVolloV. Es findet sich auch AEr€. und
avuTvwf)l verbunden: AET€. 1101 'raUTt Kat avaTvw81 Aaßwv Cor.
305. F. L. 70, wo an beiden Stellen Aetß€ Variante für AET€. ist,
gewiss keine bessernde.

Indem ich auf ein andres Gebiet übergehe, hebe ich aus
Meisterhans' schon erwälmtem Euche folgende Beobachtung her
vor (S. 201, 10): <Bei eventueller Handlung (Sätze mit Mv) wird
bltld der Konj. Aor, bald der Konj. gebraucht: Eav bE TlC;;

t'lTl\jJ1']q>iZg 11 IhoPEUIJ (C. I. A. I 31, A, 20), neben EeXv b€ Tl";;

d'lIlJ 11 E'lTl\jJ1']q>iO'g (das. 32, B, 16; II 17, A, 51)'. Man fragt
hier zweierlei: ist wirklich die beliebig? und zweitens,
wie kanu überhaupt in solchen Sätzen Konj. Impf. stehen? Wenn
wir uns nun bei Demosthenes nach Beispielen umaehen, wo eine
Handlung mit Strafe bedroht wird, so finden wir zunächst in
zahlreichen Fällen Aorist, sei es nun dass ein Satz mit eav oder
statt dessen ein Partioip angewendet wird. Meid. 32 EUV ößpiO'l;l
11 KaKw<;; €Im;!. 38 EaV mmxtf,j nKaKw<;; EI'lT1J. 43 EeXV ßAlX\jJ1;J.
44 Mv Mßf,l, arroO'T€pTJO'f,l KTE. 47 €aV ~TI err€.t€A6f,j, Il€TaAaß1;J
(Gesetz). 56 EftV KaA€O'f,j, K€AEUO'1;J. Androt. 8 Ili) 'lTOL1']O'a~EvlJ

Eav Ili) 'lT01110'1']Tat, was gleich dal'll.uf steht i vgl. 11. 12. 16.
18. Timokr. 18 Eav •. 'lTapaßlJ. 22 eav IlTI rro1110'wO'l (nach A,
vulg. 'lTOlwm), XPYJ~aTiO'wO'l im Gesetz. 33 Eav a.vn6fj, 6fj (Ge
setz). 40 eav be Ilfl KetTaßaA1J (Gesetz). 140 n. 141 Mv EK
KO\jJIJ, u. s. w. Indess mangelt es auch nicht an Beispielen des
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Imperfekts: Meid. 44 luv /lii lKTiVlJ. 46 luv Ei\; OOUAOV UßjJil:l~ Tl\;.
1 t 3 lav Tl~ Aa/lßaVIJ 1tajJa nvo~, 11 atJT()~ olb4J €TEjJ4l (Gesetz),
u. a. m. Also derselbe Weclu,el, den Meisterhans an den Insohriften
beobachtet hat, findet sich auch bei den Sohriftstellerll. Es wird
nun jede Stelle fitr sioh zu betraohten sein, da es allgemeine
Regeln nicht giebt. Meid. 113 (vgl. Stepll. II 26) wird Besteohung
verpiintj dies unreehtmässige Nehmen liegt im Imperfekt aus
gedrückt, und es könnte nicht ohne Widersinn Mßg und 04J
heissen. Denn der Aorist legt das Gewioht auf das Ergebniss,
d. 1. darauf dass nun der Eine mehr hat und der Andre
was dem Gesetzgeber gleiohgültig ist; das Imperfekt auf die Hand
lung selbst, welche er verbietet. Aehnlich auoh Timokr. 113: Ei
IlEV Tl~ /le9' ~/lEpaV UTrEp 1tEVTflKOVT« bpaX/-lu<; KAETrTot Ei
be Tl<; VUKTWjJ buoGv KMTrT01, und dooh 164 €l n<; .. UqJEh01TO.
Es wird auf das verbreoherisohe Handeln das Gewicht
wenigstens zu Anfang und bei dem eigentlicllen Verbum für die
besprochene Sache; wo dann bei weiterer Erörterung ein syno
nymes Verbum eintritt, tritt mit diesem zugleich der minder em
11hatische Aorist ein. Die zweite oben citirte Stelle: lav n<; Ei<;
boiJAoV ußplZ:1J besagt: wenn er ÜßP1~ in seinem Benehmen
und ich denke, ebenso muss im Gesetz Meid. 47 Ea.V ößpil:1J
El<; Tlva mit fast allen Hdschr. werden, trotzdem
dass folgt ~ 1tapavo/-lov Tl Trolfll11J d~ TOtJTWV Tlva (vgl. Mak. 75,
wo auch TrOl~). Es ist auoh nioht einerlei: ußplZ:ElV El~ Tlva, wo auf
die Handlungsweise der Nachdruck gelegt wird, une1 UßpiZ:ElV TlVll,
d. i. schlagen (Meid. 32 Eav Tlva UßpIO'Il. 8.0.), obwohl ja selbstver
ständlich auch ein Mv ußp{Z:1l Tlva nicht amIgeschlossen ist. Nm
Meid. 32 konnte dies nicht stehen; denn der Satz lautet: a.v /-lEV
Tolvuv lblUJTlW ona TlV' aunJJv ußp{O'IJ Tl~ ~ KaKwc;; El1tlJ, lpaqJ11v
üßpew~ Kat blKllV KaKll1opiw;; lbiav lpEUtETaL' EUV bE eW/-109E
TllV, ihl/-lOC;; eO'Tm Ka6aTraE. Was den Unterschied nach der Dar-

des Redners macht, ist lliollt die Handlungsweise, sondern
ein äusserer Umstand, bei gleicher um dies klar
zulegen, war der Aorist nöthig. Aber Aristokr. 50: < UV Tl<;;
TUTrTIJ Tlva', qJllO'lV < uPXwv XElpWV &blKtUV)' tiJ<; E'( I' 11I1UVaT'
OUK &OlKEl. < äv Tl<; KaKw~ &TOpEug), 'Ta. ljJEUbn) 1tpoO'€911KEV'
tiJ<;; Er TE TUAllef], 1tPOO'tlKOV. Gleiohwohl stellt auch hier in eIer Fort
führung: \lv Tl<; KaTaßAaWll TlVa: C €KWV &otKW~) (vgl. Meid.
einfach weil hier das Ergebniss der thatsächlichen Schädigung her
vorgehoben werden musst.e; denn tav n~ ßAaTrTlJ Tlva würde als
schädigende Handlungsweise verstanden werden, was Dicht ge-
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meint war 1. Natiirlich ist aucll a.v n<; &:rroKTElvlJ das. Aorist,
und ebenso sonst in dieser Rede das av ne;; arrOI<Tl:lVl;J Xapib11
lJ.ov u. s. w., obwo1l1 unter Umständen auell von diesem 'Verbum
das Impf. stehen kann: Meid. 43 TOUe;; MEV EK rrpovoiae;; arrOKTtV
vuvTa<;; eavanjJ l:rH-uoücrtV, mit Betonung der Handlungsweise.
Endlich war vorhin angeführt Meid. 44: av ne;; Oq>AWV biKI']V /-lfJ
EKTivlJ, OOKET' Erroil']cr' b VOlJ.o<;; TfJV EtOUA!1V tbiav. 'Durch
SchliclHl der Bezahlung zu entgehen sucht', so dass eine btKI']
ttOUAI']r,; entsteht; also anders wie Timokr. 40: euv b€. IJ.fJ KaTa
ßaAt;1 TO apTUptOV errt TfjC;; EVCrrl']<;; rrpuTavElac;, wo es nur auf
die Thatsache ankommt. Also das werden wir im allgemeinen
sagen: beliebig ist. die Setzung von Aorist oder Imperfektum bei
Angabe einer eventuellen Handlung keineswegs, auch nicht ein
mal bei solchen Handlungen, die man unter Strafe stellen will,
vollends aber nicht bei sonstigen, vgl. 'wenn er aber verurtheilt
wird' tav b' UAW" nie UhllJKI1Tal, 'wenn der Gerichtshof erkennt>
(d. i. urtheilt) EUV rvw" u. s. w. Aber es gibt Fälle, wo die eine
und die andre Auffassung der Sache und daher die eine und die
andre Zeitform gleich nahe liegt, und daher das von Meisterhans
beobachtete Schwanken der Inschriften zwischen Elm;J und aTOp€ur;J.
Denn dies Stellen eines Antrages kann als begangenes Verbrechen
und als verbrecherische Handlungsweise gefasst werden.

Da wir von den Sätzen mit EUV handeln, so möge gleich
noch ein andrer Fall eines solchen erörtert wel'den: Phainipp, 4
bEO~lXt OUV UIJ.WV -, luv ETrlb€tKVuW $alvmrrov .•, ßOI1f:lfjcral
1J.0t. Ganz so auch Eubulid. 36 EUV u/-ltV EmbEtKVUW •. l llll'iv
SErreE Tt)V 1.j.1l1(jlov. Isae. VII 4 !«xv lrd TOV KAtlPOV dOTOU<;;
avmbw<;; 10VTa<;; EtEhETXW, ßOI1SEtV MOl TU biKata. Leoch. 3 Mv
hETWIJ.EV TU blKCtltt. Ferner Aphob. 1 3 Kav l1btKfjcrf:lal OOKW,
ßOI1Sfjcrm, desgl. Nausim. 2. Steph. I 2. Konon 2. Diony
sod. 4. Isae. IX 5. Dagegen Labit. 5 steht: Kav etEAETtW
aÖTöv , . ., ßOl']eEtTE lllllV Ta biKtlla; ä.hnlich Mak. 17; Leoch.
7: av bdtwcrlV uj.!'iv •. , ljJl1q>(cracrSE mho'ie;; TOV KhllPov. F. L.
8 euv €.i..ETtW Kat bEltw craq>wc;; AtcrX1vl1V .., KllTaljJl1<PicracreE
(vgL das. 101 q>avfj und ÜETXSfj), Lysias XXXII 3 EUV MEV

1 Vgl. Kallikl. 12 Kai\i\lKi\ij<; CjJY1<11V .. a.rrOll(Oboll1-t<1aVTCl ßMTrT€IV
€~IE aUTov, die vollendete Thatllache im Aorist, die bestrittene Qlla.Iifi
kation im Imp. So auch Kallipp. 14 €lKai\li<1m; ßMTtT€IV ~alJTÖV a.Ttobto
oovTa, wo dn:OOOVTCl !lU schreiben. in den Klagscbriften selber
I!:ßi\aW€, XXXVI 20 (wo OUK drrobtoou<; = ou Tap dn:oMbwcrt OU" €9lii\€t
urroboOvm). XXXVII 22. Dionys. Dinarch. c. 3.
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&rrobdEw "ß0119€lV, Das bOKW nun, wie es stehend ge
braueht wird, ist auch offenbar riehtig; denn EUV .. MEw wiirde
den Absehluss der Meinung bezeichnen, der erst im Urtheil her
vortritt, würde also das Urtheil, auf welches der Nachsatz weist,
antioipiren. Man kann sagen: Kcnn. TOV<; vo/!ouc.; eboE€v etpij
a8at kill dmfcpuT€V (Timokr. 14), aber dies ist eben eine doppelte
Bezeiohnung des Erkenntnisses, vgL EubuL 61 arracrllL<; (scil.
Tale.; IlltlCPoL<;) lboE€ bll/-lOTllc.; eiVlU. Was aber Emb€LKVUW be
trifft, so ist EubuL 36 deI' Nachweis derart, dass er
nicht wohl anders als EV rrapllTacrel gedacht wel'den kann; denn
es folgt auf Emb,: Tfjc.; /-lllTPOc.; Tfjc.; oIKeiouc.;, o'{ouc.; rrpoCJ~K€L

dVllL dv8pwrroLc.; EAEU8EpOLc.;, IX oi'iTo<; KllTaLTt(inu rr€pl aUTfj<;,
TaUTac.; Tac.; tlLllßoMc.; tEO/-lVU/-lEVOU<; KT~. In der Rede gegen
Phainippos aber steht nioht Mv O/-llV e.mb., sondern Mv tmb€L
KVUW, 'wenn ich beweise" ebenso bei baeus e.uv e.EEAEyXW, (wenn
ich darihue' (wiewohl man hier sehl' leicht EEÜEyEw schreiben
kann), mit rrapuTllCJLe.; über die gegenwärtig vorliegende Aufgabe
des Beweisens hinaus. Vgl. AETW/lEV Leooh. 3, und EmbElKVU
JJ.EV Andr. 24. Aber weshalb steht bald ßoneElv bald ßon
efjcrat? Ich denke, ß01l8fjCJat ist .gleich Ellol rrpoCJeECJ8aL TfJV
IlJncpov, und es ist dabei bestimmt die Abstimmung ins ge
fasst j ßon8elv heisst 'suoht mir zu meinem Rechte zu verhelfen'.
Möglich sind beide Ausdrueksweisen, deswegen weil beide Wen
dungen des Gedankens möglieh sind. Dagegen bEOllaL .. drrollJTJ
q:Jil:ecreat oder KaTllllJllq:J. wäre nicht zulässig.

Wir können uns nun zum Anfang unserer ganzen Uuter
suchung zurückwenden: zu Riemann's Abhandlung über den Gor
gias. Wenn unsre Auffassung und Erklärung bei Demosthenes
hilft, muss sie auch bei Platon helfen, und die grosse Zahl von
Fällen, in denen Riemann keinen Unterschied zwischen Imperfekt
und Aorist finden kann, wenigstens erheblioh vermindern. Nun
stösst jener alsbald p. 447 B sich an dem Aorist btaTP1tVllL: alnoe.;
XatpEq:JWV ObE, EV alop~ aVlXYKuCJac;:; ~/la<; bw:rplllJllt. (Le sens
du verbe impliquant une idee de duree, l'emploi de l'aoriste
parait assez extraordinaire'. Dasselbe bemerl{t er über bLaTEA€
aal 1). 449 B: ap' ouv eeEAllCJatc.; uv tu fOPTta, wCJrrep vuv ~JLll'

AETO/lE(jll, bLllTEAEaal 1'0 JJ.EV EpWTWV TO b' drrOKpLVO/-levoc.;; Nun,
wenn der Sinn von bLllTEAE1V, bLaTpißElv u. s. w. die Dauer ein
schliesst, rur die Dauer a.ber das Imperfektum der Ausdruck ist,
so kauu es von diesen Verben überhaupt keinen Aorist geben.
Da es aber von ihnen einen Aorist giebt, so ist klärlich in die-
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sen Prämissen etwas falsch 1. Ich sage: die D<mer bis zu einem
bestimmten Ziele, überhaupt die Dauer bis zu -, wird durch den
Aorist ausgedrÜckt 2, und wende dies sowohl auf bw.T€~€a(U an
ce fUr die Dauer der gegenwärtigen Unterredung '), als auf blet
TPlljJetl Cbis so lange, dass wir erst jetzt kommen '). Dieselbe
Sache ist 447 B: an' «pa t8€A110"€I€V (Xv ~l1lV h W A€Xei\vet I;
ßOUAOl1lU rap 'lTu8€a8al 'lTap' lUJTOO, Ti<; KTE.; das Ziel wird also
gleich angegel1en. Auch hier meint H., dass, 1e sens du verbe
impliquant par lui-meme une idee de duree, 6S cbeusogut biet
AETE0"8lU heissen Mit nichten; denn dann WÜrde es
scheinen, als ob das ()laA. einen bestimmten Zweck gar nicht hätte.
Nicht sehr verschieden ist auch 484 C: qJlAOampl.a Xetpl€V, av
TI<; aUTOU IJ.€Tpiw<; lhVnTetl €V 1'\1 ~AIKLlt (bestimmtes R. er
klärt falsch: 1e fait meme de s'attacher a quelque chose est uu
acte instantane)' Mv M: 'lTEpettT€PW TOU bloVT€<; EVbw.TpiljJJ;l, bl
et<p8opa TWV av8pw'lTwv. D. h. über das richtige Ziel hinaus bis
dahin, wo es schadet. 447 B Em8uIJ.€l LWKpUrn<;; aKoUalU rop
TLOU; (wünscht er einen Vortrag zu hören ~' Denn von dem eben
gehaltenen Vortrage geht das Gespräch aus. Also diese Art
Stellen erledigt sich leicht. Weshalb aber Imperfekt an folgenden:
461 E ou bELVa (Xv eti) Elw 'lT6.eOll1l, El IJ.f] E~€aTCU IJ.OI am€vetl
Kal IJ.i] UKOlJ€LV aou; R. erwartet a'IT€Ai1€tV und findet aKOUaetl
ebenso zulässig. Aber das arnlvetl hat kein Ziel und das aKOU€lV
auoh nicht; Sokrates sprioht von der Wahl zwischen zwei Hand
lllngsweisen, und es m II s s Imperf. stehen. 448 D: 1'0 EpWTW
IJ.EVOV ou mxvu 1101 qmiVETetl a'IToKpiv€aSetl. Gleich a1ToKpiva
aSal, sagt R. Aber a1ToKpivEaeal scllliesst sich an das an, was
Sokrates eben vorher gesagt: an& lap Ö U'lTlaX€TO XetlP€<PWVTl
ou 'IT 0 1€i; auf E'lTOI.'Ila€V würde U'lT0J(pl.vet0"8al gefolgt sein. Und
der Unterschied ist der, dass in 'lTOI€t und a'ITOKpl.VEaeal mehr
Tadel über das Verfahren liegt; indem dann Sokrates weiterhin
E seinen Tadel, den Polos nicht verstanden hat, erläutert, sagt
er ~Tl<; bl EO"TlV OUK a'IT€Kpivw. Wie wir bei Demosthenes
sahen, bezeichnet das Jmperf. (und das Präsens mit, wo es zu
lässig ist) das Verfahren, die Handlungsweise, und sei es dass
die Gerechtigkeit odel' Ungereohtigkeit einer Handhmg 11ervorge-

1 YgI. was R. selber S. 586 fibcr solche Verben bemerkt.
:3 Sobald nicht zwischen dieser Dauer und einem nachher erfolgteu

entgegengesetzten Abschluss ein gemacht wird; oben un-
sre Regel 4}.
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hoben wird, sei es dass die Motive des Hamlelns betont werden,
sei es aass eine mögliche Handlungsweise einer andern möglichen
entgegengesetzt wird: überall ist die unvollendete Zeitform am
Platze, und die vollendete nicht, weil bei ihr das Gewicht anf
das Ergebniss fallt. Also ricbtig 450 E Ei ßOUA01TO bUO'XEpalvElv
EV TOl~ Mlou;;, 456 D OU TOUTOU ~vEKa TOU~ <piAOU~ bd TlJrrTl:'LV
ouhE. K€VTE1V TE Kat arrOKTtVVUVllL, das. Mv TL~ TOV rran€pa Tl)

1TTt;), das. E ou TOUTOU ~vEKa bEl IlLO'Elv Kat EKßdAAE1V, 457 E
TOV OUV OUK op8w~ XPWIlEVOV 1l10'Eiv MKaLOV Kat EKßaAAELV Kat
arrOKTLVVUVW, das. E extr. Et IlEV Kat O'u Er TWV av8pwrrwv WV
rrEp Kal ElW, fIbEw~ liv O'E blEPWT4Jl1V, EI bE Il~, E4Jl1V liv,
458 B Et J,l.EV ouv blCXAElWJ,I.€8cx· Et bE Kat bOKEi XPllVW Viv,
EWJ,l.EV libll xaipE1V Kat bWAUWJ,l.EV TOV MlOV: wo überall R.
Anstos!! nimmt. Aber weshalb wechselt, fragt R., bOKfj und MEt;)
p. 466: 0 EKßaAAouO'tV ÖV av bOKfj aUTol~, D ebenso, aber E
rroLElV J,l.EVTOl Ö TL (Xv ctthOl~ MET,! ßEATLO'TOV Efvctl, und dann
doch wieder Eav Tlt;; 1I'0lij TaUTa, a <Xv bOKij aUT4J ßEAT10'Ta
Val? Auch p. 469 ist ein ähnlicher Wechsel, und wir sehen
keinen Unterschied. Indess für solehe Fälle genügt es, die Be
reehtigung von heiden Ausdrucksweisen zu el'kennenj auch ich
leugne nicht, dass sehr oft beides möglich ist, gleichwie auch
sonst in den Sprachen die Kreise, welehe das Gebiet eines Wortes
oder einer Form umschliessen, in einander überzugreifen und ein
gemeinsames Gebiet zu lassen pflegen. So wird auch hier bald
a bOKEl gesagt, bald av MEt;!, indem man gegenüber der Hand
lung sieh die Meinung als eine fertig gewordene vorstellt, 80

dass sie jene erzeugen kann. Aber aUa J,I.' nE'nE 467 B. 4700
heisst l suche mich zu widerlegen', und es könnte nicht, wie R.
meint, deswegen auch EAElEov stehen, weil es sieh um Wider
legung einer einzelnen Behauptung handelt; auch 473 B ßOUAEl
Kat ToDTO EA€lXElV; war allein zulässig; denn es wird gefragt,
ob Polos sieh auf eine Widerlegung einlassen will, nicht ob er
den Wunsch habe, dies thatsächlich zu widerlegen, was selbst
verständlich der FalL R. vergleicht aueh 461 A Et K€pbo<;; llloio
TO EAETXE0'8al, mit 458 A J,I.€llov rap aUTO (seiL TC> ÜE'fXefj
val) ala80v fIlOuJ,l.al, und meint, dass man zu werden
doch nicht wünschen könne um des Vergnügens willen, sondern
nur um des Resultats willen; also sei an ersterer Stelle auch
~AElX8~val am Platze, obwohl eHe allgemein sei. Indess
bei EAElX8f1val wäre rlie Allgemeinheit der Aussage nnbezeic]met
geblieben, indem bieI' kein fiv dabei steht, was 458 A der Fall
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(TIllV qblwe;; I-I€v <Xv ~AETXe€VTWV); auch das Ergebniss selbst,
wenn es ein sioh wiederholendes ist, findet im Imperf. seinen Aus
drucl., abgesehen von dieser Bezeichnungsweise mit av. Zweifel
haft ist R. über 471 E: PI1TOplKWe;; rap IlE ETnXE1PEI\; e.AETXE1V
(Beweisverfahren !), W<JlTEP 01 TOI\; blKIl<JTJ1pioll; i1rOUI-IEVOl
EA€TXE1V (ebenso, und die Wirkliohkeit dieses €AETX0\; wird in
Frage gesteHt, vgI. ol)en zu Dem. 6. 17). KilL ynp ~KEI

01 ET€POl TOUe;; E.TEpOUe;; bOKoDow Ü€TX€lV (ebenso), ÖTIlV KTE.
Da muss mall eben andre Kategorien anwenden, als R. thut, der
das Imperf. hier vielleicht aus dem Begriffe der Dauer erklären
zu können meint. - Aber warum steht 473 B xaAElTUm::pov ~E

EA€TEm, u~d dann doch D TIlUTa AETEle;; dMvllTOV dvm etEAET
X€lV;? leh bereitwillig zu, dass es an letzterer Stelle
ebenfalls ttEA€Ttal heissen könnte, meine aber Et€A€TX€lV erklären
zn können. Auf Polos' ironische Bemerkung: ETl TOUT' tKElVOU
xaAElTWTEpOV E<JTlV etEAETtm, hat Sohates erwidert: ou bflTa,
an' &.MVIlTOV, seil. etEAEytal. Wenn Polos nun daraus einAE
yEte;; &.MVIlTOV tEEA€TX€lV macht, so übertreibt er, wie das so
häufig geschieht, die gegnerische Behauptung: unmöglich auch
nur tur den Versuch. - Indess es ist unmöglich für mich, die
ganze Masse der VOll R. beanstandeten Stellen durchzugehen; also
nur noch eine, in der Nähe der jetzt behandelten befindliche,
,183 E f., wo Sokrates sagt: wTIwA€, OUK El1-11 TWV lTOA1TIKWV,
KaL lTEPU<Jl ßouAEU€lV Aaxwv, €lTElb~ n <puA~ elTpUTCXV€U€ KaI Eb€l
IlE elTl\jJl1<PiLEtV, T€AWTU mxpEIXov Kill OllK lllTl<JTallfJV ElTl\jJfJ"
q:Jil:uv. Bei elTl\jJfJ<p. kommt es hier auf die Handlung und das
Verfahren bei derselben an; also richtig Imperf. Athenäus V
c. 38 citirt übrigens: Kill OUK nbuvall'rlV elTl\jJl1<pl<Jal, was
offenbar ebenso richtig aber etwas andre Bedeutung hat: < ich
konnte es nicht zu Stande bringen'. Weiter: Ilil ouv ll11bE VUV
IlE KEAEUE ElTl\jJfJ<pil:€lv TOU<; lTapOVTae;;. Ueber KEAEU€lV ha
ben wir oben gehandelt: KEAEU<J1Je;; wUrde dem Befehle verbindliche
Kraft beilegen. Bei elTl\jJTJ<p. aber liegt wieder der Nachdruck auf
dem Verfahren, welches Sokrates eben als verkehrt bezeichnet.
'AU' d Ilrl EX€l<; TOUTWV ßEhiw EAETXov, tl-lOl €V TtP IlEPEt
Trllpabo<;, KaI 1TElpaO'at ToD €A€TXOU, oroveyw OTf.,llll bEIV ETVat.
Was hat -dies lTEipa<Jal, <erprobe thatsächlich', mit lTElPW <be_
mühe dich' 451 A. 455 D zu thun, womit es R. vergleicht? 'E'fw
'fap wv av AE'fW EVIl I-IEV lTllpa<JX€<J9c!l I-IapTUpa ElTl<JTalllXl,
aUTov lTpOe;; ov av Ilot Ö AO'fo<; l~, TOUe;; bE lTOAAOU<; ew xaiPElV,
KaI Eva E.lTl\jJTJ<piZ:€IV €lT[<JTllllal, TOI<; bE lTOAAOIe;; OÖbE blaAETo~
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fJ.CU. Dies EtrHVl1lp. ersoheint R., als in einem allgemeinen Satze,
an seiner Stelle, folglich das parallele mxpaoXE<J8cu befremdend.
Indess so, in einem Satze mit C<v, kann trapu<JXE<JS(U auch in all
gemeiner Behaul)hmg stellen, und gva trapeXE<JSal würde nicllt
ausdrücken, dass dies das Ergebniss des Dialoges ist. Nachher
aber steht kein C<v, und somit Impf. "0 pa ouv, d EeEh~O"EI~

EV Ttfl /lEpEI blboval EhETXOV arrOKpIVO/lEVOfi; Ta E.PWTl.U/lEva.
(Ob dir dies Verfallren recht dass du, umgekellrt als bisher,
der blbouc,; EAETXOV bist'. Bezüglich des öpa aber gilt, was ich
anlässlich der Imperative bei den Rednern über O"KorrEI bemerkte;
es heisst Ubrigens auch eonst in diesem Dialoge öpo. und nicht
ibl, und desgleichen O"KorrEI, nicht O"KbVal, während das 476 A
nebeneinander stehende O"KEl.vw/lE8a und O"Korrw/lE8o. b11 TfjbE
(Verfahren I) sich aufs schärfste unterscheidet.

Also in dieser behandelten Stelle von nicht 12 Zeilen
llat Rielllann 7 mal Änstoss genommen; da können doch seine
Prillcipien nicht richtig sein, denn angewendet hat er sie doch
richtig. Welches sind also diese Pl'incipien, und wo steckt in
diesen der Fehler? Riemann stellt ftinf Klassen von Fällen anf,
von denen die fünfte die illm unklaren enthält, wie wir sie er
örtert haben; die andem sind: a) der Aorist drUckt den reinen
und einfachen Verbalbegriff aus, ohne einen Begriff von
Dauer; b) er wird angewendet weil es sieh nm eine verein
zelte, besondere Thatsacbe handelt, um eine nur einmal, in die
sem vorliegenden Einzelfalle geschehende Handlung; c) das Prä
sens steht weil der Verbalbegriff von einem Begriffe der Dauer
begleitet ist; cl) es steht weil ein Begriff von Wiederholung, von
Gewohnheit vorliegt, oder weil man von dem allgemein Ge
schellenden niclJt von einem besondem Ereigniss. In
diese 4 Kategorien also lässt sich. das haben wir gesehen, ein
guter Theil der Aoriste bzw. Imllerfekte nicht einfangen; wir
müssen versueben, ein besseres Netz zu construiren.

Erstlich nun, der reine und einfache Begriff des Verbums
wird nicht durch den Aorist, sondern durch das Präsens ausge
drückt, welches sich als die Grundform des Verbums d,nstellt.
Plat. Kratyl. 421 E' I:Q. Mo.1EO"eat ouv Ko.AEtfi; TI; EPM. "ETWTE,
TO TE Z:llTEtV. Und ferner, wird die Handlung als Handlung an
geschaut, so ist auch dafür das Präsens bzw. Imperfekt die FOl'nl.
Bei dieser Anschauungsweise aber ist uothwendig eine gewisse
tro.pawO"Ifi;, man stellt sich die Handlung nicht als Punkt vor,
sondern als Linie, sogar wenn die Handlung thatsächlich momen-
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tan ist, z. B. arrOeV~<JKEIV, indem man alsdann die Zeittllcile vor
und naohher mit hineinzieht. Insofern ist also für diese Zeit
formen die rrapaTU<Jl<;; wesentlioh, und EV€O"TW~ m::tpuT!XTlK6~,

rruP!VXfJIlEVO~ rrapaTUTlK6~ sind riohtige Namen. Der Aorist aber
kann nioht ohne <Juvn~A€lU sein: es liegt in ihm mehr all'i der
blosse Verbalbegriff, nämlich auch der des wirkliohen Znstande
kommens, des Handelns oder Geschehens bis zu einem Ziele. Er
ist somit Zeitform des Erzählens, wenn elas nach einander Ein
getretene, wirklich Gesohellene vorgefUhrt wird; er kann andrer
seits als Aorist' stehen: €ßU<JIAEU<JE das ßaO"lAEUElV
kam zu Stande; lllp''fI<JSIl das Zürnen kam zu Stande. Riemann
hätte also nioht mit dom Aorist beginnen sollen, sondern mit dem
Präsens und Imperfektum, und ioh würde seine Regel c) so fas
sen: Präs. und Imp. stehen wenn die Hanellung als solche uml
damit in ihrer Dauer angeschaut wird, dabeI' auoh, wenn ihre
lVIodalität, ihre Motive, ihre Wirklichkeit, ihre Berechtiglmg
n. s. w. erörtert wird. Ei IlEV .., &rrocpEulETW (verdient er Frei
sprechung), EI M .., alll1KEI1SW, Dem. XIX 183. Oö 'flIp Ei •• ,
bleI 'wih' urrocpEulEIV <J01 rrpoO'f)KEl, XXIII 99 vgl. XXII 7.
TIPO<Jf]KEt TOUTOU KUTalpl1cplZ:EO"SCl.I, dann aber bEl \lila<;; <Jcpobpu
eO:veXTov UlJTOG KUTUljJllCPI<Ju<J6ut, Lys. XII 69 (Riemann p. 586, 3).
Der fehlende der Vollendung sodann bewirkt das so häu-

Imperfekt bei KeAEUW, ÄETw U. s. W., bei denen die eigent
liche Vollendung erst in dem entsprechenden Thun eines Andern

j wo nun nicht entweder diese Vollendung als eingetreten
llezeic]met, oder die GiHtigkeit des Befell1s nachdriicldicll hervor
ge]lOhen werden soll, 11eisst es EKEAEUE. Bei Thukydides kommt,
nach von Essen's Index, EKEAEU<JEV 6 mal vor, EKEAEUE(V) 27 mal;
EKEA€U<J€V ein Mal, EKEAEUOV 45maL Weshalb, fragt man, EKE
AEU<JE so viel öfter als EKEA€U()UV? Weil EKEAEUE leicht in EKEAEU<JE
verdorben wurde, nicht leicht EKEAEUOV in €KEAEUl1av. Es sind
nämlich von den 6 Stellen 2 zu streichen: IV 114, 1. 5, wo EKE
AEUEV EG]\![. - Man vergleiche im die oben aufgestellten

I die hiermit zusammenstimmen, und man wird da-
mit den Umfang des Gebrauchs fiir das Imperfektum fitr ziemlich
umgrenzt ansehen dürfen, mit Ausnahme ein es Gebietes. Wenn
nämlich nun der Aorist im hierzu die Vollendnng
ausdrUckt, und auch die Dauer bis zu einem bestimmten Zeit
punkte, der das Geschehen abschliesst vgl. oben btllTEAE<JUl
nnd OlUTP11IJlXI bei PIaton -, oder das definitive Andauern, wie
bta/lElvc.u Dem. XX 25, so ist doch für die wiederholte Vollen-
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dung wiederum das Imperfektum da, indem man dabei nicht die
einzelnen Wiederholungen losgelöst betraclltet (av m. Aor.), son
dern sie insgesammt als fortlaufende Reihe anschaut. In diesem
Punkte namentlich bin ich auch mit Delbrück nicht einverstan
den, der in seinen Syntakt. Forschungen IV S. 80 ff. über die ver
schiedene Bedeutung der Tempusstämme sehr viel Gutes beibringt,
aber doch den Präsensstamm vom Aoriststamme mehr auseinan
derreisst als mir zulässig scheint. Es ist richtig, dass ßaAAEtV
heisst •die Handlung des Werfens ausüben', ßaA€iv (treffen>; aber
für Stellen wie E 51 kommen wir so nicht durch: biba~€ rap
"ApT€fll~ aih~ ß&H€IV alPta TravTa, nach D. 'alles Getllier zn
jagen: Wenn das 'jagen' heissen soll 'werfen nach', so war ein
Unterricht der Göttin doch hierfür nicht erforderlich, und wenn
D. sagt, dass die Handlung des Weriens im Treffen ihr noth
wendiges Ende habe, und es daher genüge, wenn sich der Hörer
die Handlung des Werfens vorstelle, so ist das einfacll nicht wahr,
da doch das Ende des Werfens auch das Vorbeiwerfen sein kann,
sogar viel leichter. B&AA€IV alPUX TraVTa heisst somit 'stets
treffen'. Oder man nehme A 51: atmxp ETr€lT' aUTOlat ßEAO<;;
tXETrEUKEc; tqnEtc; ß&n€ (der zürnende ApolIon): hier ist doell
das Schiessen schon durch tqn€lC; ausgedrückt; was also heiest
ßaAAE anders als 'traf regehnässig'? Und Od. X 82 /) b' aflaprfj
bio<;; 'Obuaa€u~ tÜV unonpOIEtc; ßaAA€ aTfj8oc; Trapa flal:6v,
heisst ßaAA€ sogar <tl'af gleichzeitig'. Also ßaAA€tV und ßaAElv
sind wirklich nur ein Verbum, zumal da auch EßaAE unter Um
ständen mit' schoss, wart übersetzt wird, als Od. u 62 t.üv tVt
aTit8€aal ßaAoOaa.

loh schliesse hier diese Skizze; denn mehr ist es nicllt ge
worden und konnte es nicht werden; der Gegenstand verdient ein
Buch. Aber der Aufklärung fällig ist er, und man ],ann in den
allermeisten Fällen recht wohl erkennen, weshalb der Sohrifl:steller
tliese Form gewäl1lt llO.t und nicht die andre. Zu einem genauen
Verständnisse aber (nicht zu dem Scllülerverständniss) gehöl·t auch
dies Erkennen, und vollemls ist es nötbig fÜr die Halluha,hung
der Kritik.

Kie1. F, Blass.




